
WEITERE BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN (VOB/B) 
 
 
10.1. Sicherheiten 
10.1.1. zu Pkt. 5 der besonderen Vertragsbedingungen: Die Sicherheitsleistungen für Mängelansprüche werden nicht, wie 
im Formblatt 214H Punkt 5 angegeben, von der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme berechnet, 
sondern von der Bruttosumme der Schlussrechnung.  
 
10.1.2. Rückgabe von Sicherheiten: Als Rückgabezeitpunkt für eine nicht verwertete Sicherheit für Mängelansprüche wird 
abweichend zu § 17 Abs. 8 (2) VOB/B das Ende der im Bauvertrag vereinbarten Gewährleistungsfrist vereinbart. Es gelten 
die Fristen nach VOB, insbesondere auch nach § 13 Abs. 4 VOB/B.   
 
10.2. Bauschild 
Das Anbringen eigener Firmenschilder ist auf der Baustelle nicht zulässig. Der Auftragnehmer kann für einen Betrag von 
150,00€ zzgl. Mehrwertsteuer auf der Bautafel genannt werden.  
 
10.3. Baustellenreinigung 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Baustelle bzw. das Bauwerk während der gesamten Vertragsdauer sauber zu hal-
ten. Durch seine Leistungen angefallener Bauschutt, Materialreste, Verpackungsmaterial u. ä. und alle sonstigen, vom 
Auftragnehmer verursachten Verunreinigungen (Flaschen, Brotzeitpapier u.a.) sind laufend fachgerecht zu beseitigen.  
Für die Entsorgung von Abfällen ist die Verordnung über die Bewirtschaftung von gewerblichen Siedlungsabfällen und 
von bestimmten Bau- und Abbruchabfällen (Gewerbeabfallversorgung – GewAbfV), welche am 01.08.2017 in Kraft getre-
ten ist, besonders zu beachten. Die dadurch verbundenen Kosten sind in die Einheitspreise ein zu kalkulieren. Auf Ver-
langen des Auftraggebers sind die Verwertungs- / Entsorgungsnachweise des Auftragnehmers dem Auftraggeber vorzu-
legen.  
 
10.4. Ausführungsunterlagen 
Der Auftragnehmer erhält die Ausführungsunterlagen vom Auftraggeber ausschließlich in digitaler Form (Dateiformat pdf).  
 
10.5. Ausführungsfristen  
Auf der Grundlage der vertraglichen Ausführungsfristen hat der Auftragnehmer einen Baufristenplan (Balkenplan) über 
seine vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und über-
wacht werden kann. Für die jeweiligen Teilleistungen ist die Personalstärke anzugeben. Die Festlegungen des Auftragge-
bers, z. B. zur baufachlichen oder terminlichen Koordination mit den übrigen Leistungsbereichen, sind zu berücksichtigen. 
Der Plan ist der Objektüberwachung vor Ausführungsbeginn zu übergeben. Bei Änderungen der Vertragsfristen oder bei 
erheblichen Abweichungen von sonstigen Festlegungen ist der Plan unverzüglich zu überarbeiten.  
 
10.6. Objekt- / Bauüberwachung 
Während der Vertragserfüllung vertreten die Objektüberwachung und die jeweiligen Fachbauleitungen nach Zustimmung 
des Auftraggebers die Rechte des Auftraggebers gegenüber den Behörden, den Auftragnehmern und Dritten gegenüber 
und üben das Hausrecht auf der Baustelle aus. Rechtsverbindliche Erklärungen kann nur der Auftraggeber selbst abge-
ben. Der Auftragnehmer hat den Anordnungen der Objektüberwachung bezüglich der Reihenfolge und Ausführung der 
Arbeiten sowie der Aufrechterhaltung der Ordnung auf der Baustelle Folge zu leisten.  
 
10.7. Baustellenbesprechungen  
Baubesprechungen werden in bestimmten Abständen, im Regelfall wöchentlich, von der Objektüberwachung anberaumt. 
Der Auftragnehmer oder sein Vertreter ist verpflichtet, an diesen Besprechungen während der Ausführung der Leistungen 
des Auftragnehmers, teilzunehmen. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Es ist sicherzustellen, 
dass die teilnehmende Person über ausreichende Deutschkenntnisse verfügt, sowie weisungsfähig und -befugt ist. 
 
10.8. Anlieferung, Rücksendung, Verwahrung 
Die Anlieferung von Baustoffen und Bauteilen ist terminlich mit der Objektüberwachung abzustimmen. Alle Lieferungen, 
auch kleinsten Umfangs, sind vom Auftragnehmer auf der Baustelle in Empfang zu nehmen. An den Auftraggeber ge-
sandte Lieferungen werden auf Kosten des Auftragnehmers zurückgeschickt.  
 
10.9. Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination gemäß Baustellenverordnung 
Der Bauherr überträgt seine Verpflichtung gemäß Baustellenverordnung einem Dritten. Als Dritter wird für die Koordinie-
rung gemäß §2 und §3 der Baustellenverordnung (BaustellVO), ein SiGe-Koordinator mit dem Auftragsschreiben bekannt 
gegeben.   
Im Rahmen der Rechte und Befugnisse des Auftraggebers hat der Koordinator Weisungsbefugnis in allen Belangen der 
Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes. Dem Koordinator gegenüber ist nur der Auftraggeber weisungsbefugt.  
Ein für die Baumaßnahme erstellter Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan mit Baustellenverordnung ist von den am 
Bau Beteiligten zu berücksichtigen und einzuhalten.  
 
10.10. Arbeitszeiten und Lärmschutzauflagen 
Es darf nur zu den üblichen Tageszeiten gearbeitet werden. Lärmintensive Arbeiten müssen zuvor gemeldet und mit der 
Objektüberwachung sowie dem Auftraggeber abgestimmt werden.  
Unter Umständen ist davon auszugehen, dass außergewöhnliche Arbeitszeiten, wie z. B. Samstags-, Sonn- und Feier-
tagsarbeit und Nachtarbeit erforderlich werden, bedürfen jedoch vorab der Abstimmung mit der Objektüberwachung und 
dem Auftraggeber.  
 
 



 
 
10.11. Baustelleneinrichtungsfläche 
Straßen, Wege, Lager- und Arbeitsplätze innerhalb des Baugeländes werden in bestehendem Zustand zur Verfügung 
gestellt und von der Objektüberwachung zugewiesen. Sie können vom Auftragnehmer nur auf eigene Gefahr benutzt 
werden. Übernachtungsunterkünfte dürfen auf dem Grundstück nicht errichtet werden.  
Die für die Baumaßnahme für alle Auftragnehmer (nur anteilig) zur Verfügung stehenden Flächen sind dem Lageplan bzw. 
Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen und können nur anteilig genutzt werden.  
Lagerflächen sind vom AN stets in aufgeräumten Zustand zu halten und nach Abschluss in dem vorgefundenen Zustand 
zu übergeben. Die zur Verfügung stehenden Lagerflächen werden jedem Auftragnehmer von der Objektüberwachung 
zugewiesen.  
 
10.12. Bauseitige Leistungen, Bauumlage 
Für alle Auftragnehmer wird eine Wasserversorgung und Baustromversorgung aufgebaut. Über Leistungsquerschnitt und 
Wasserdruck wird im Bedarfsfall Auskunft erteilt. Der Anschluss von elektrischen Heizungen (z. B. für Aufenthaltscontai-
ner) an die Baustromversorgung ist nicht zulässig.  
Die Verbrauchskosten für Baustrom und Bauwasser trägt der Auftraggeber. Die Versorgungsleitungen ab der Entnahme-
stelle sind vom Arbeitnehmer selbst zu errichten.  
 
10.13. Baubeleuchtung 
Die Baubeleuchtung (Allgemeinbeleuchtung) wird für die Ausbauarbeiten im gesamten Bau und in Teilbereichen der Au-
ßenanlagen bauseits erstellt und unterhalten. Die Arbeitsbeleuchtung hat jeder Auftragnehmer für sein Gewerk selbst zu 
erbringen.  
 
10.14. Ordnung der Rechnungen und Mengenermittlungen 
Jeder Abschlags- und Schlussrechnung ist die Kopie einer gültigen Freistellungsbescheinigung gemäß § 48b Abs. 1 Satz 
1 Einkommensteuergesetz (EstG) beizulegen. Für sämtliche Rechnungspositionen sind grundsätzlich die im Leistungs-
verzeichnis definierten Kostengruppen (nach DIN 276) anzugeben. 
 
10.15. Zeichnungen 
Vom Auftragnehmer anzufertigende Zeichnungen und Berechnungen sind dem Arbeitgeber rechtzeitig vor Ausführung 
bzw. Fertigungsbeginn vorzulegen. Zeitraum für die Prüfung mind. 8 Werktage, für die Freigabe mind. 8 Tage. Vom Auf-
tragnehmer freigegebene Zeichnungen müssen mit dem Prüfvermerk – Zur Ausführung freigegeben – versehen und un-
terschrieben sein.  
 
10.16. Datenschutzgrundverordnung 
Im Rahmen des Vergabeverfahrens bestätigt der Bieter/Bewerber, die erforderlichen Einwilligungen, zur Übermittlung 
personenbezogener Daten Dritter (z.B. Mitarbeiterdaten), vorliegen zu haben und jederzeit der Vergabestelle nachweisen 
zu können.  
 
 
 
 

---- ENDE DER WEITEREN BESONDEREN VERTRAGSBEDINGUNGEN ---- 


